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(54) VERFAHREN ZUM REINIGEN EINER APPLIKATIONSKOMPONENTE SOWIE MASCHINE MIT 
EINER SOLCHEN APPLIKATIONSKOMPONENTE

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reini-
gen von zumindest einer Applikationskomponente in ei-
ner Maschine (11), welche mit einer auf ein Trägerma-
terial (19) aufzutragenden Beschichtung (21) benetzt ist,
bei dem mit einem Bearbeitungskopf (54) einer Laser-
einrichtung (53) ein Laserstrahl (55) auf die Oberfläche
der Applikationskomponente (14, 16) ausgerichtet wird

und bei dem ein Reinigungszyklus für die Applikations-
komponente (14, 16) durchgeführt wird, wobei zumindest
eine erste Reinigungsspur (61, 62) auf der Oberfläche
der Applikationskomponente (14, 16) erzeugt und die aus
Hotmelt-Klebemittel bestehende Beschichtung (21) auf
der Applikationskomponente (14, 16) verdampft wird.
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Beschreibung

[0001] Verfahren zum Reinigen einer Applikations-
komponente sowie Maschine mit einer solchen Applika-
tionskomponente
[0002] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reini-
gen einer Applikationskomponente in einer Maschine,
welche mit einer auf ein Trägermaterial aufzutragenden
Beschichtung benetzt wird sowie einer Maschine mit ei-
ner Applikationskomponente, welche zum Aufbringen ei-
ner Beschichtung auf ein Trägermaterial vorgesehen ist.
[0003] Aus der EP 1 687 009 B1 ist eine Maschine mit
einer Applikationsvorrichtung bekannt, welche Applika-
tionskomponenten zum Auftragen einer Beschichtung
auf ein Trägermaterial umfasst. Diese Applikationsvor-
richtung umfasst eine Auftragswalze sowie eine der Auf-
tragswalze zugeordnete Dosiervorrichtung, durch wel-
che die aufzutragende Beschichtung auf die Auftrags-
walze aufgebracht wird. Zwischen der Auftragswalze und
einer Gegendruckwalze wird ein Trägermaterial hin-
durchgeführt und die Beschichtung auf das Trägermate-
rial aufgebracht. Darauffolgend wird eine weitere Subst-
ratbahn dem Trägermaterial zugeführt und unter Zwi-
schenschaltung der Beschichtung miteinander verbun-
den. Vorteilhafterweise ist die Beschichtung als ein Hot-
melt-Klebemittel ausgebildet.
[0004] Nach einem Stillstand der Maschine oder bei
einem Wechsel der Auftragswalze oder einem Wechsel
in der Einstellung der Dosiervorrichtung ist es erforder-
lich, dass diese Applikationskomponenten von der bis-
herigen Beschichtung oder von der ausgehärteten und
anhaftenden Beschichtung gereinigt werden, damit dar-
auffolgend ein optimales Arbeitsergebnis erzielt wird.
Auch kann eine Reinigung erforderlich werden, da ein
Wechsel des Beschichtungsmaterials erfolgt. Eine sol-
che Reinigung der Applikationskomponenten erfordert
eine chemische Nassreinigung.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zum Reinigen von zumindest einer Applikati-
onskomponente in einer Maschine sowie eine Maschine
mit zumindest einer Applikationskomponente vorzu-
schlagen, durch welche eine vereinfachte und umwelt-
freundliche Reinigung der zumindest einen Applikations-
komponente ermöglicht ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Reinigen von einer Applikationskomponente in einer Ma-
schine gelöst, bei welchem durch einen Bearbeitungs-
kopf einer Lasereinrichtung ein Laserstrahl von einer La-
serquelle auf die Oberfläche der Applikationskomponen-
te ausgerichtet wird und ein Reinigungszyklus gestartet
wird, in dem der Bearbeitungskopf zumindest eine Rei-
nigungsspur auf der Oberfläche der Applikationskomp-
onente erzeugt und die aus einem Hotmelt-Klebemittel
bestehende und auf der Applikationskomponente anhaf-
tende Beschichtung verdampft wird. Dieses Verfahren
weist den Vorteil auf, dass der Einsatz von chemischen
Lösungsmitteln nicht erforderlich ist. Darüber hinaus
kann in einfacher Weise das auf der Applikationskomp-

onente vorhandene Beschichtungsmaterial gelöst wer-
den ohne die Applikationskomponente bzw. deren Ober-
fläche dabei zu beschädigen. Die Leistung des Laser-
strahles kann derart eingestellt werden, dass das Be-
schichtungsmaterial verdampft und die jeweilige Ober-
fläche der zumindest einen Applikationskomponente un-
verändert bestehen bleibt.
[0007] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die Ap-
plikationskomponente als eine Walze, insbesondere Auf-
tragswalze, Dosierwalze, Gravurwalze oder dergleichen
ausgebildet ist und bei dem Reinigungszyklus eine erste
Reinigungsspur entlang der Längsachse der Applikati-
onskomponente erzeugt wird. Dadurch können sowohl
feststehende als auch rotierende Applikationskompo-
nenten in der Maschine gereinigt werden. Bevorzug kön-
nen diese Applikationskomponenten in der Beschich-
tungsmaschine verbleiben.
[0008] Des Weiteren ist bevorzug vorgesehen, dass
bei dem Reinigungszyklus nach dem Einbringen einer
ersten Reinigungsspur die Applikationsvorrichtung um
einen Betrag der Spurbreite der Reinigungsspur gedreht
und darauffolgend eine weitere Reinigungsspur auf die
Oberfläche der Applikationskomponente aufgebracht
wird. Dies weist den Vorteil auf, dass durch mehrere an-
einander folgende Reinigungsspuren eine gewünschte
Breite der Applikationskomponente oder ein vom Um-
fang der Applikationskomponente gereinigt werden
kann.
[0009] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die aufeinan-
derfolgenden Verfahrbewegungen des Bearbeitungs-
kopfes zur Bildung der Reinigungsspuren in entgegen-
gesetzter Richtung angesteuert werden. Dadurch kann
eine Reduzierung der Prozesszeit für die Reinigung er-
folgen.
[0010] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
eine Weitertaktung der Applikationsvorrichtung für die
aufeinanderfolgende Reinigungsspur entlang der Längs-
achse der Applikationskomponente unter Bildung eines
Überlappungsbereiches zwischen zwei benachbarten
Reinigungsspuren angesteuert werden. Dadurch kann
eine vollständige Reinigung sichergestellt sein.
[0011] Vorteilhafterweise umfasst der Bearbeitungs-
kopf eine Scanoptik, durch welchen eine Spurbreite der
Reinigungsspur angesteuert wird, wobei der Laserstrahl
für die Spurbreite mit einer linienförmigen Auslenkung
angesteuert wird, welche rechtwinklig zur Längsachse
der Auftragskomponente ausgerichtet ist. Somit ist be-
vorzugt vorgesehen, dass der Laserstrahl durch die Sca-
noptik eine Scanlinie erzeugt, welche rechtwinklig zur
Längsachse der Applikationsvorrichtung ausgerichtet
ist. Durch die Verfahrbewegung des Bearbeitungskopfes
entlang der Längsachse der Applikationskomponente,
kann eine vollflächige Reinigungsspur erzielt werden.
[0012] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
der Laserstrahl orthogonal zur Längsachse der Applika-
tionskomponente oder einer Fläche der Applikations-
komponente ausgerichtet wird. Insbesondere bei der
Ausgestaltung der Applikationskomponente als Gravur-
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walze kann dadurch mittels einer Reinigungsspur eine
vollständige Reinigung der Vertiefungen oder Näpfe der
Gravurwalze von dem Reinigungsmaterial erfolgen. Die
Gravurwalze kann beispielsweise pyramidenförmige,
pyramidenstumpfförmige, wabenförmige oder netzstruk-
turartige Vertiefungen aufweisen. Auch können Comput-
ergravuren, Linien- oder Punktgravuren in der Gravur-
walze vorgesehen sein.
[0013] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
der Bearbeitungskopf von einem Linearachsensystem
aufgenommen wird. Vorteilhafterweise ist zumindest ein
Zweiachsen-Linearsystem vorgesehen. Alternativ kann
auch ein Dreiachsen-Linearsystem oder eine Handha-
bungseinrichtung wie beispielsweise ein Roboterarm
vorgesehen sein, der zusätzlich entlang einer Achse pa-
rallel zur Längsachse der zumindest einen Applikations-
komponente verfahrbar ist. Dadurch kann zeitsparend
eine Reinigung der Applikationskomponenten durchge-
führt werden, auch bei Applikationskomponenten, deren
Länge beispielsweise 3 m oder mehr aufweisen, wie dies
bei Auftragswalzen zur Herstellung von bahnförmigen
Materialien, wie beispielsweise von Textilien oder einer
Rückenbeschichtung von Teppichen, oder bei sonstigen
Kaschieranlagen der Fall ist.
[0014] Bevorzugt ist die Applikationskomponente als
Düse, als Düsenlippe, als Schlitzdüse oder Sprüheinrich-
tung ausgebildet, wobei diese Applikationskomponenten
mit zumindest einer Reinigungsspur beaufschlagt wer-
den. Durch das Linearachsensystem können solche
Komponenten individuell mit einer oder mehreren Reini-
gungsspuren beaufschlagt werden, die auch der Kontur
der jeweiligen Applikationskomponente folgen können.
[0015] Bevorzugt ist vorgesehen, dass durch den La-
serstrahl eine Hotmelt-Beschichtung verdampft wird. Be-
vorzugt werden als Hotmelt-Beschichtungen beispiels-
weise Polyurethan (PUR), Phthalsäureanhydrid (PSA),
Co-Polymer-Polyethylen (CoPET), Co-Polymer-Polya-
mid (CoPA), Ethylen-Vinyl-Acetat-Copolymer (EVA),
TPU (Thermoplastisches Polyurethan), PU (Polyure-
than), PVC (Polyvinylchlorid) oder dergleichen einge-
setzt.
[0016] Eine vorteilhafte Ausführungsform des Verfah-
rens sieht vor, dass die Maschine eine Beschichtungs-
maschine zum Aufbringen von einer Beschichtung, ins-
besondere einem Hotmelt-Klebestoff, auf einem Träger-
material ist, und der Bearbeitungskopf der Reinigungs-
vorrichtung in die Maschine integriert wird. Dadurch kann
eine kompakte Anordnung geschaffen werden. Zudem
kann zwischen zwei Arbeitsvorgängen für eine Beschich-
tung eine Reinigung der Applikationskomponenten
durchgeführt werden.
[0017] Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass
der Laserstrahl auf die Oberfläche der Applikationskom-
ponente in einen Bereich gerichtet wird, welcher nach
der Abgabe des Beschichtungsmaterials auf das Träger-
material und vor dem Auftragen des Beschichtungsma-
terials auf die Applikationskomponente erfolgt. Somit
kann während des Beschichtungsprozesses ein Reini-

gungsschritt erfolgen, um sicherzustellen, dass ein zu-
nehmendes Zusetzen beispielsweise der Vertiefungen
der Gravurwalze verhindert wird.
[0018] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Rei-
nigung von zumindest einer Applikationskomponente in
einer Reinigungsvorrichtung erfolgt, in welcher die Ap-
plikationskomponente nach der Entnahme aus der Be-
schichtungsmaschine positioniert wird.
[0019] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird des Weiteren durch eine Maschine mit zumindest
einer Applikationskomponente zum Aufbringen einer Be-
schichtung auf ein Trägermaterial gelöst, bei der eine
Reinigungsvorrichtung vorgesehen ist, welche eine La-
sereinrichtung mit einem Bearbeitungskopf umfasst,
durch welchen ein Laserstrahl auf die zumindest eine
Applikationskomponente gerichtet ist und zumindest ei-
ne Reinigungsspur auf der Applikationsvorrichtung er-
zeugt. Dadurch kann eine Inline-Reinigung erfolgen. Die-
se Inline-Reinigung kann beispielsweise zwischen dem
Wechsel von zwei verschiedenen Beschichtungsmateri-
alien oder Trägermaterialien vorgesehen sein. Diese In-
line-Reinigung kann auch während eines Beschich-
tungsprozesses durchgeführt werden. Dadurch kann ei-
ne höhere Maschinenausnutzung erzielt werden. Zudem
ist eine Verwendung von chemischen Mitteln zur Reini-
gung der zumindest einen Applikationskomponente nicht
mehr erforderlich.
[0020] Bevorzugt ist vorgesehen, dass der Bearbei-
tungskopf der Lasereinrichtung eine Scannoptik um-
fasst, durch welche der Laserstrahl in eine Achsrichtung
zur Auslenkung eines zeilenförmigen Scanfeldes an-
steuerbar ist. Dadurch kann die Breite der Reinigungs-
spur eingestellt werden. Zudem kann eine vollflächige
Reinigungsspur entlang einer Oberfläche der zumindest
einen Applikationsvorrichtung erzeugt werden.
[0021] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die Rei-
nigungsvorrichtung zumindest ein Linearsystem um-
fasst, durch welche der Bearbeitungskopf zumindest ent-
lang oder parallel zur Applikationskomponente verfahr-
bar ist. Somit kann eine flexible Anpassung an die Geo-
metrie der einzelnen Applikationskomponenten inner-
halb der Maschine gegeben sein.
[0022] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
der Bearbeitungskopf oberhalb der zumindest einen Ap-
plikationskomponente verfahrbar angeordnet ist. Da-
durch können die bisherigen Maschinenkonzepte beibe-
halten werden. Eine zusätzliche Positionierung der Rei-
nigungsvorrichtung in, oder zur Maschine ist dadurch in
einfacher Weise ermöglicht.
[0023] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
dem Bearbeitungskopf eine Absaugung zugeordnet ist.
Vorzugsweise ist eine Absaugdüse dem Bearbeitungs-
kopf zugeordnet oder an dem Bearbeitungskopf befes-
tigt, um während des Reinigungsprozesses das ver-
dampfte Beschichtungsmaterial abzusaugen, so dass ei-
ne Benetzung benachbarter Maschinenkomponenten
verringert oder verhindert wird.
[0024] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
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führungsformen und Weiterbildungen derselben werden
im Folgenden anhand der in den Zeichnungen darge-
stellten Beispiele näher beschrieben und erläutert. Die
der Beschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen-
den Merkmale können einzeln für sich oder zu mehreren
in beliebiger Kombination erfindungsgemäß angewandt
werden. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Seitenansicht einer Ma-
schine mit Applikationskomponenten zum Beschich-
ten eines Trägermaterials,
Figur 2 eine schematisch vergrößerte Ansicht einer
Applikationsvorrichtung mit einer dieser zugeordne-
ten Reinigungsvorrichtung,
Figur 3 eine perspektivische Ansicht einer Applika-
tionskomponente während eines Reinigungszyklus-
ses, und
Figur 4 eine schematische Ansicht auf einen Teilbe-
reich einer als Gravurwalze ausgebildeten Applika-
tionskomponente.

[0025] In Figur 1 ist eine schematische Seitenansicht
einer Maschine 11 dargestellt. Hierbei kann es sich um
eine Beschichtungs- und/oder Laminiermaschine han-
deln. An einem Maschinengestell 12 ist eine Applikati-
onsvorrichtung 13 vorgesehen, welche mehrere Appli-
kationskomponenten umfasst. Beispielsweise ist als eine
Applikationskomponente eine Dosiervorrichtung 14 vor-
gesehen, welcher einer Auftragswalze 16 zugeordnet ist.
Der Dosiervorrichtung 14 gegenüberliegend ist eine Ge-
gendruckwalze 17 zur Auftragswalze 16 vorgesehen.
Diese bilden ein sogenanntes Mehrwalzensystem.
Durch dieses Mehrwalzensystem kann eine Beschich-
tung 21, insbesondere Hotmelt-Klebemittel, auf ein Trä-
germaterial 19 aufgebracht werden.
[0026] Der Maschine 11 wird ein Trägermaterial 19
oder eine Substratbahn über eine oder mehrere Umlenk-
walzen der Applikationsvorrichtung 13 zugeführt. Das
Trägermaterial 19 wird zwischen der Auftragswalze 16
und der Gegenwalze 17 hindurchgeführt. Dabei wird die
Beschichtung 21 durch die Auftragswalze 16 auf das Trä-
germaterial 19 aufgetragen. Eine weitere Substratbahn
22 wird zumindest eine Laminierwalze 23 zugeführt, wo-
bei die Substratbahn 22 und das Trägermaterial 19 im
Laminierpunkt 29 zusammengeführt werden, um darauf-
folgend ein Laminat 24 auszubilden.
[0027] Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass kei-
ne weitere Substratbahn 22 zugeführt wird und die auf
das Trägermaterial 19 aufgetragene Beschichtung 21 le-
diglich getrocknet wird. Diesbezüglich ist eine Kühlwalze
vorgesehen, welche im Umfang vorzugsweise um ein
Mehrfaches größer als beispielsweise die Laminierwalze
23 ist.
[0028] In Figur 2 ist schematisch vergrößert die Appli-
kationsvorrichtung 13 dargestellt. Die Auftragswalze 16
ist beispielsweise als eine Gravurwalze ausgebildet, wel-
che eine Vielzahl über den Umfang angeordnete Vertie-
fungen 31 aufweist. In diese Vertiefungen 31, die sich

vollständig über den Umfang der Oberfläche der Auf-
tragswalze 16 erstrecken, kann mittels eines Rakels 36
der Dosiervorrichtung 14 die Beschichtung 21 aufge-
bracht werden. Insbesondere werden diese Vertiefungen
31 mit der Beschichtung 21 gefüllt. Bei der Applikations-
vorrichtung 13 ist zwischen der Dosiervorrichtung 14 und
der Auftragswalze 16 ein Klebemittelreservoir gebildet,
welches in Abhängigkeit einer Spaltbreite des Do-
sierspaltes 28 auf die Auftragswalze 16 aufgetragen wird.
Die Dosiervorrichtung 14 kann beispielsweise drei unter-
schiedliche Bereiche 34, 36 sowie 37 aufweisen, in de-
nen voneinander abweichende Rakel 36 oder sonstige
Oberflächenstruktur vorgesehen sind, um spezifische
Anwendungen zum Aufbringen der Beschichtung 21 auf
die Auftragswalze 16 zu erfüllen.
[0029] Diese Maschine 11 umfasst des Weiteren eine
Reinigungsvorrichtung 51. Diese Reinigungsvorrichtung
51 umfasst eine Lasereinrichtung 53, mit einem Bearbei-
tungskopf 54 und eine schematisch dargestellte Laser-
quelle 57. Von dieser Laserquelle 57 wird ein Laserstrahl
55 ausgegeben, der über eine Strahlführung 60 dem Be-
arbeitungskopf 54 zugeführt wird. Der Bearbeitungskopf
54 gibt den Laserstrahl aus. Dieser Laserstrahl wird bei-
spielsweise auf die Auftragswalze 16 als Applikations-
komponente gerichtet. Bevorzugt ist dieser Bearbei-
tungskopf 54 an einem Linearachsensystem 56 vorge-
sehen. In einer einfachen Ausführungsform handelt es
sich um ein einachsiges System, d. h. der Bearbeitungs-
kopf 54 ist entlang der Längsachse 18 der Applikations-
komponente, insbesondere der Auftragswalze 16, ver-
fahrbar. Im Ausführungsbeispiel ist ein zweiachsiges Li-
nearachsensystem 56 dargestellt, so dass der Bearbei-
tungskopf 54 sowohl entlang der Längsachse 18 der Auf-
tragswalze 16 als auch entlang der Dosiervorrichtung 14
verfahrbar ist. Auch kann ein dreiachsiges Linearachsen-
system 56 vorgesehen sein, um einen Abstand des Be-
arbeitungskopfes 54 zur Oberfläche der zu reinigenden
Auftragswalze 16 oder Dosiervorrichtung 14 einzustel-
len. Somit kann ein Reinigungsprozess sowohl für die
Auftragswalze 16 als auch an der Dosiervorrichtung 14
durchgeführt werden. Eine Entnahme dieser Applikati-
onskomponenten aus der Maschine 11 ist nicht erforder-
lich.
[0030] In dem Bearbeitungskopf 54 ist eine Scannoptik
oder eine Scaneinrichtung vorgesehen, durch welche
der Laserstrahl 55 mit einer zeilen- oder linienförmigen
Scanbewegung angesteuert wird. Vorteilhafterweise ist
die Auslenkung des Laserstrahls 55 rechtwinklig zur
Längsachse 18 der Auftragswalze 16 vorgesehen. Der
Bearbeitungskopf 54 ist vorteilhafterweise oberhalb der
Applikationsvorrichtung 13 positioniert. Dadurch kann
der Laserstrahl 55 senkrecht von oben auf die Applika-
tionskomponenten einwirken.
[0031] Des Weiteren kann bevorzugt vorgesehen sein,
dass die Reinigungsvorrichtung 51 eine Absaugung 58
aufweist. Diese Absaugung 58 kann mit dem Bearbei-
tungskopf 54 gekoppelt und mitgeführt sein. Auch kann
die Absaugung 58 an einem das Maschinengestell 12
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umgebenden Gehäuse 59 vorgesehen sein, welche den
gesamten Innenraum absaugt. Die Absaugung 58 kann
einen Reinigungsfilter, insbesondere Aktiv-Kohle-Filter,
umfassen, um die Dämpfe beim Sublimieren oder Ver-
brennen des Klebemittels zu reinigen.
[0032] Zur Beschichtung des Trägermaterials 19 wird
das Beschichtungsmaterial vorzugsweise aufgeheizt, so
dass dieses eine höhere Viskosität aufweist. Bei einem
Wechsel in der Anwendung des Trägermaterials 19
und/oder der Beschichtung 21 kann es erforderlich wer-
den, die Applikationsvorrichtung 13 zu reinigen. Diese
Reinigung kann sowohl die Auftragswalze 16 als auch
die Dosiervorrichtung 14 umfassen.
[0033] Dabei ist vorgesehen, dass durch die Beauf-
schlagung der Oberfläche der Auftragswalze 16
und/oder der Dosiervorrichtung 14 mit dem Laserstrahl
55 ein Verdampfen der anhaftenden Beschichtung 21
folgt, ohne die Oberflächenstruktur der Auftragswalze 16
zu beeinträchtigen. Diese Reinigung kann sowohl bei ei-
nem abgekühlten und auf der Oberfläche der Auftrags-
walze 14 und/oder der Dosiervorrichtung 14 ausgehär-
teten Beschichtungsmedium, insbesondere Klebemittel,
als auch bei einem temperierten, noch nicht ausgehär-
teten Beschichtungsmedium erfolgen.
[0034] In Figur 3 ist schematisch eine Phase eines Rei-
nigungszyklusses dargestellt. Der Laserstrahl 55 wird
mittels des Bearbeitungskopfs 44 auf die Oberfläche der
Auftragswalze 16 gerichtet. Darauffolgend wird der Be-
arbeitungskopf 55 der Lasereinrichtung 53 entlang der
Längsachse 18 der Auftragswalze 16 verfahren. Die Aus-
lenkung des Laserstrahls 55 erfolgt senkrecht zur Ver-
fahrbewegung des Bearbeitungskopfes 54 und senk-
recht zur Längsachse 18 der Auftragswalze 16. Dadurch
wird eine Reinigungsspur 61 erzeugt. Die Breite der Rei-
nigungsspur 61 wird durch die Ansteuerung der Auslenk-
bewegung der Scanneroptik im Bearbeitungskopf 54 an-
gesteuert. Nachdem eine Reinigungsspur 61 auf der Auf-
tragswalze 16 gelegt wurde, erfolgt bevorzugt eine Um-
kehr der Verfahrrichtung des Bearbeitungskopfes 54.
Dieser wird entgegengesetzt zur vorherigen Verfahrbe-
wegung angesteuert, um eine nachfolgende Reinigungs-
spur 62 zu bilden. Zwischen dem Wechsel von der ersten
Reinigungsspur 61 auf die zweite oder weitere Reini-
gungsspur 62 kann eine Drehbewegung der Auftrags-
walze 16 um einen Betrag der Breite der Reinigungsspur
angesteuert werden. Bevorzugt ist dieser Drehwinkel an
eine Breite der Reinigungsspur 61, 62 angepasst, der
geringfügig kleiner ist, als die tatsächliche Breite der Rei-
nigungsspur. Dadurch entsteht ein Überlappungsbe-
reich zwischen zwei benachbarten Reinigungsspuren
61, 62.
[0035] Der Laserstrahl 55 ist bevorzugt senkrecht zur
Oberfläche der Auftragswalze 16 ausgerichtet. Dadurch
kann beim Überfahren des Laserstrahles 55 eine voll-
ständige Verdampfung der Beschichtung 21 auch in den
beispielsweisen pyramidenförmigen oder punktförmigen
Vertiefungen der Auftragswalze 16 erfolgen.
[0036] Die Lasereinrichtung 53 umfasst als Laserquel-

le 57 vorzugsweise einen CO2-Laser. Alternativ kann
auch ein Festkörperlaser vorgesehen sein.
[0037] Die Applikationskomponente kann beispiels-
weise eine Gravurwalze gemäß Figur 4 umfassen, wel-
che einen Stahlkörper aufweist, der mit einer Chrombe-
schichtung oder sonstigen metallischen Veredelungen
versehen ist. Die Vertiefungen 31 der Gravurwalze kön-
nen napfförmig oder pyramidenstumpfförmig ausgebil-
det sein. Die Laserleistung des Laserstrahls sowie des-
sen Frequenz wird derart eingestellt, dass ein Verdamp-
fen der an der Oberfläche der Applikationskomponenten
anhaftenden Beschichtung 21 erfolgt, jedoch die Ober-
fläche der Applikationskomponente unverändert bleibt.
Beispielsweise kann eine Frequenz der Laserleistung bei
einem CO2-Laser zwischen 2.000 Hz bis 10.000 Hz lie-
gen. Bevorzugt wird der CO2-Laser mit einer Frequenz
der Laserleistung von 2.500 bis 5.000 Hz betrieben. Die
Laserleistung kann zwischen 50 und 200 Watt liegen.
Dieses Reinigungsverfahren weist auch den Vorteil auf,
dass sowohl eine auf Raumtemperatur abgekühlte Be-
schichtung 21 als auch eine aufgeheizte Beschichtung,
welche bei der Verarbeitung auf einen Temperaturbe-
reich von beispielsweise ca. 80 C bis 250 C aufgeheizt
sein können, durch den Laserstrahl 55 verdampft werden
kann. Bevorzugt ist, insbesondere bei den vorgenannten
Parametern, ein Reinigungszyklus mit einem zweimali-
gen oder einmaligen Überfahren der zu reinigenden
Oberfläche der Applikationskomponente ermöglicht. So-
mit bedarf es auch keiner Stillstandzeiten zur Abkühlung
der Applikationsvorrichtung 13 bevor der Reinigungszy-
klus durchgeführt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Reinigen von zumindest einer Appli-
kationskomponente in einer Maschine (11), welche
mit einer auf ein Trägermaterial (19) aufzutragenden
Beschichtung (21) benetzt ist,

- bei dem mit einem Bearbeitungskopf (54) einer
Lasereinrichtung (53) ein Laserstrahl (55) auf
die Oberfläche der Applikationskomponente
(14, 16) ausgerichtet wird und ein Reinigungs-
zyklus für die Applikationskomponente (14, 16)
durchgeführt wird,
- dadurch gekennzeichnet,
- dass zumindest eine erste Reinigungsspur
(61, 62) auf der Oberfläche der Applikations-
komponente (14, 16) erzeugt und die aus Hot-
melt-Klebemittel bestehende Beschichtung (21)
auf der Applikationskomponente (14, 16) ver-
dampft wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der als Applikationskomponente
(14, 16) ausgebildeten Auftragswalze (16) oder Do-
siervorrichtung (14) zumindest eine Reinigungspur
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(61, 62) entlang der Längsachse (18) der Applikati-
onsvorrichtung (13) erzeugt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aufeinanderfolgenden Verfahr-
bewegungen des Bearbeitungskopfes (54) zur Er-
zeugung der Reinigungsspuren (61, 62) aufeinan-
derfolgend in entgegengesetzter Richtung ange-
steuert werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Weiter-
taktung oder eine Drehbewegung für die aufeinan-
derfolgenden Reinigungsspuren (61, 62) auf der Ap-
plikationskomponente (14, 16) unter Bildung eines
Überlappungsbereichs zwischen zwei benachbar-
ten Reinigungsspuren (61, 62) angesteuert wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass durch den Be-
arbeitungskopf (54) mit einer Scanneroptik eine
Spurbreite der Reinigungsspur (61, 62) angesteuert
wird und die Auslenkung des Laserstrahls (55) für
die Spurbreite der zumindest einen Reinigungsspur
(61, 62) rechtwinklig zur Längsachse (18) der Appli-
kationskomponente (14, 16) und rechtwinklig zur
Verfahrbewegung des Bearbeitungskopfes (54)
ausgerichtet wird.

6. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der La-
serstrahl (55) orthogonal zur Längsachse der Appli-
kationskomponente (14, 16) ausgerichtet wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Reini-
gungsvorrichtung (51), insbesondere der Bearbei-
tungskopf (54), mit einem ein- oder mehrachsigen
Linearsystem verfahren wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die als Appli-
kationskomponente (14, 16) ausgebildete Düse, Dü-
senlippe, Schlitzdüse oder Sprüheinrichtung mit zu-
mindest einer Reinigungsspur (61, 62) beaufschlagt
werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Maschine
(11) eine Beschichtungsmaschine zum Aufbringen
einer Hotmelt-Klebebeschichtung auf das Träger-
material (19) ist und zumindest der Bearbeitungs-
kopf (54) der Reinigungsvorrichtung (51) in die Ma-
schine (11) integriert und innerhalb der Maschine
(11) verfahren wird, und vorzugsweise dass wäh-
rend des Beschichtungsprozess die Auftragswalze
(16) nach der Abgabe der Beschichtung (21) auf das
Trägermaterial (19) und vor der Aufnahme einer neu-

en Beschichtung (21) mit dem Laserstrahl (55) ge-
reinigt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Maschine (11) als
eine Reinigungsvorrichtung zur Aufnahme der zu-
mindest einen Applikationskomponente (14, 16)
ausgebildet ist.

11. Maschine mit zumindest einer Applikationskompo-
nente (14, 16) einer Auftragsvorrichtung (13) zum
Aufbringen einer Beschichtung (21) auf ein Träger-
material (19), dadurch gekennzeichnet, dass eine
Reinigungsvorrichtung (51) vorgesehen ist, welche
eine Lasereinrichtung (53) mit einem Bearbeitungs-
kopf (54) umfasst, durch welche ein Laserstrahl (55)
auf eine Applikationskomponente (14, 16) gerichtet
ist und zumindest eine Reinigungsspur (61, 62) auf
der Applikationskomponente (14, 16) erzeugt.

12. Maschine nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bearbeitungskopf (54) eine
Scannoptik umfasst, durch welche der Laserstrahl
(55) in ein zeilenförmiges Feld auslenkbar ist und
das zeilenförmige Feld senkrecht zur Längsachse
(18) der zumindest einen Applikationskomponente
(14, 16) ausgerichtet ist.

13. Maschine nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bearbeitungskopf (54) der La-
sereinrichtung (53) an einem Linearachsensystem
(56) vorgesehen ist, durch welche der Bearbeitungs-
kopf (54) zumindest entlang oder parallel zur zumin-
dest einen Applikationskomponente (14, 16) verfahr-
bar ist.

14. Maschine nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bearbeitungskopf (54) oberhalb
oder seitlich der zumindest einen Applikationskom-
ponente (14, 16) positionierbar ist.

15. Maschine nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bearbeitungskopf (54) eine Ab-
saugung (58) aufweist oder eine Absaugung (58) im
Gehäuse (59) der Maschine (11) vorgesehen ist.
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